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EU und USA einigen sich auf transatlantischen  
Datenschutzrahmen
Die Europäische Kommission und die Vereinigten Staaten gaben Ende März bekannt, dass sie sich grundsätzlich 
auf einen neuen transatlantischen Datenschutzrahmen geeinigt haben. Er soll den transatlantischen Datenverkehr 
fördern und die vom Europäischen Gerichtshof im Schrems II-Verfahren geäußerten Bedenken ausräumen. 

Mit der neuen Vereinbarung verpflichten sich 
die USA, Reformen bezüglich der US-Sig-

nalaufklärungsaktivitäten umzusetzen, die den 
Schutz der Privatsphäre und der bürgerlichen 
Freiheiten stärken. Signalüberwachungsaktivitä-
ten zur Verfolgung definierter nationaler Sicher-
heitsziele sollen notwendig und verhältnismäßig 
sein. Um die Einhaltung der Beschränkungen für 
Überwachungsaktivitäten sicherzustellen, wol-
len die USA einen zweistufigen unabhängigen 
Rechtsbehelfsmechanismus mit verbindlicher 
Befugnis und direkte Abhilfemaßnahmen ein-
richten sowie eine strengere und mehrschichtige 
Überwachung der Signalaufklärungsaktivitäten. 

Der transatlantische Datenschutzrahmen 
Annäherung: Dank eines neuen transatlantischen Datenschutz-
rahmens könnte die Datenübermittlung in die USA bald einfacher 
werden.
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spiegelt mehr als ein Jahr detaillierter Verhand-
lungen zwischen den USA und der EU wider. 

Der Europäische Gerichtshof hatte am 16. Juli 
2020 mit seinem Urteil im Schrems II-Verfahren  
klargestellt, dass personenbezogene Daten von 
EU-Bürgern nur an Drittländer übermittelt wer-
den dürfen, wenn sie in diesem Drittland einen 
im Wesentlichen gleichwertigen Schutz genießen 
wie in der EU. Für die USA hatte der EuGH ein 
solches angemessenes Schutzniveau verneint. Da-
tenübermittlungen in die USA, die bis dahin auf 
das EU-US Privacy Shield gestützt werden konn-
ten, mussten infolge der Entscheidung durch eine 
Schutzmaßnahme nach Artikel 46 DSGVO abgesi-
chert werden.                                                 chk

Information über die Lebensdauer und 
Reparierbarkeit von Produkten
Die EU-Kommission hat Ende März eine „Richtlinie hinsichtlich der Stärkung 
der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen 
unlautere Praktiken und bessere Informationen“ vorgeschlagen.

Der Vorschlag beinhaltet unter anderem eine 
Änderung der Richtlinie über Verbraucher-

rechte, durch die Händler verpflichtet werden 
sollen, Verbrauchern Informationen über die Le-

bensdauer und Reparierbarkeit von Produkten zur 
Verfügung zu stellen:

Gibt ein Hersteller eines Produkts eine gewerb-
liche Garantie für eine Lebensdauer von mehr als 

zwei Jahren, muss der Händler diese Information 
den Verbrauchern weiterleiten. Für energiebetrie-
bene Produkte muss der Händler den Verbrau-
chern auch mitteilen, wenn der Hersteller keine 
gewerbliche Garantie über eine Lebensdauer sei-
ner Produkte gibt.

Der Händler muss zudem einschlägige Anga-
ben über Reparaturen bereitstellen – etwa zur 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder Reparatur-
handbüchern. Was intelligente Geräte sowie di-
gitale Inhalte und Dienste anbelangt, so müssen 
Verbraucher über Software-Updates des Herstel-
lers informiert werden.

Hersteller und Händler entscheiden darüber, 
wie diese Informationen den Verbrauchern am 
besten zur Verfügung gestellt werden können, 
entweder auf der Verpackung oder in der Pro-
duktbeschreibung auf der Website. Sie müssen in 
jedem Fall vor dem Kauf und in klarer und ver-
ständlicher Weise dargeboten werden.

Die EU-Kommission hat außerdem Änderun-
gen der Richtlinie über unlautere Geschäfts-
praktiken vorgeschlagen. Zum einen wird die 
Liste der Produkteigenschaften, über die der 
Händler die Verbraucher nicht irreführen darf, 
erweitert. So werden ökologische oder soziale 
Auswirkungen sowie die Lebensdauer und die 
Reparierbarkeit berücksichtigt. Ferner werden 
Praktiken hinzugefügt, die individuell geprüft 
und als irreführend eingestuft wurden, wie Aus-
sagen über die künftige Umweltleistung ohne 
klare, objektive und überprüfbare Verpflichtun-
gen und Ziele sowie ohne ein unabhängiges 
Überwachungssystem.
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Kaputt und neu? Händler sollen Informationen zur Reparierbarkeit ihrer Produkte bereitstellen.
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